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• Ab 1. Januar 2026 erfolgt die Leistungserfassung für ambulante und ambulant+ Fälle vorübergehend 

ausschliesslich auf Papier.

• Wo die entsprechenden Leistungsblätter erhältlich sind und an wen diese abgegeben werden müssen, wird 

zeitnah innerhalb der Kliniken kommuniziert.

LEISTUNGSERFASSUNG AB 1. JANUAR 2026

4. Dezember 2025 2



Für die Notfallärzt*innen stehen zwei Leistungsblätter zur Verfügung.

➢Notfall Arzt

Wird ausschliesslich für Notfalleintritte eingesetzt. 

➢Notfall Ambulatorium Arzt

Wird für geplante Eintritte auf dem Notfall, wie zum Beispiel Nachkontrollen, verwendet.

• Bei jedem Fall ist eine Diagnose nach ICD-10-Code zu erfassen.

• Für jeden Notfalleintritt ist die Erfassung der ärztlichen Leistung WG.00.0030 «Ärztliche Leistung auf der 

Notfallstation im Spital, pro 1 Minute» vorzunehmen.

• Am Ende des Leistungsblatts befindet sich ein Bemerkungsfeld. Dort können relevante Hinweise für die 

Person eingetragen werden, die das Leistungsblatt ins System überträgt (z. B. wenn ausnahmsweise 

mehrere Leistungsblätter zu einem Aufenthalt vorliegen).

• Bitte sowohl die Vorder- als auch die Rückseite der Leistungsblätter berücksichtigen.
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WICHTIGE INFORMATIONEN
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Die Diagnose wird vom Notfall-

Arzt gestellt.

Im entsprechenden Feld muss die 

vom Arzt gestellte Diagnose 

zusammen mit dem ICD-Code 

erfasst werden.

In der Spalte «Typ» ist ersichtlich, 

um welche Art von LKAAT-

Position es sich handelt.

E = Einzelleistung

EZ = Einzelleistungszuschlag

P = Pauschalleistung

PZ = Pauschalzuschlagsleistung

Die erbrachte Dauer/Menge wird 

in der Spalte «Anzahl/Min.» 

erfasst.



AUSFÜLLEN DES LEISTUNGSBLATTES II

4. Dezember 2025 5

Die Leistungsbezeichnung gibt an, ob die Dauer 

in Minuten oder andere relevante Werte 

anzugeben ist. 

Es ist stets die tatsächlich erbrachte 

Dauer/Menge zu erfassen.

Falls eine Erfassung der 

Seitenangabe erforderlich ist, ist 

diese in der Spalte 

«Bemerkungen/Erläuterungen» zu 

vermerken.
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